
Alimentenhilfe

Alimentenbevorschussung:

Gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons Thurgau haben Inhaberinnen und Inhaber der elterlichen Sorge

Anspruch auf Bevorschussung der Kinderalimente, wenn diese der Unterhaltspflichtige oder die

Unterhaltspflichtige nicht rechtzeitig und / oder unregelmässig ausrichtet. Die Voraussetzung zur

Bevorschussung ist ein vollstreckbarer Unterhaltstitel (rechtskräftiges Gerichtsurteil oder behördlich

genehmigter Unterhaltsvertrag) und die Nichterfüllung der Unterhaltspflicht.

Die Anspruchsberechtigung richtet sich nach dem Einkommen und Vermögen des / der

Anspruchberechtigten sowie dessen Ehe- oder Konkubinatspartner. Die Berechnung ist in der kantonalen

Gesetzgebung festgelegt. Rückwirkend werden keine Kinderalimente bevorschusst.

Alimenteninkasso:

Gemäss Art. 291 ZGB besteht ein Anspruch auf unentgeltliche Inkassohilfe, wenn der Vater oder die Mutter

ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen.

Die Dienstleistung des Inkassos wird in der Politischen Gemeinde Münchwilen durch die Sozialen Dienste

angeboten. Es ist zu beachten, dass lediglich die Dienstleistung kostenlos ist. Allfällige Gebühren und

Gerichtskosten müssen vom Gläubiger im Voraus sichergestellt werden.

Zuständige Abteilung:

Soziale Dienste

03.05.24, 05:08 Alimentenhilfe – Gemeinde Münchwilen

https://www.muenchwilen-tg.ch/var/tmp/2A5F0122-CF98-4555-AD4219063C42AFC0/input.html 1/1

https://www.muenchwilen-tg.ch/gemeinde/verwaltung/abteilungen/soziale-dienste.html/114/entityId/15/entityType/egov%5Funit

